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Zuständige Behörde 

 

Fragen und Antworten zur AMIF-Aufforderung 2015 

Einleitung 

 

Während der laufenden Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen wird die Zu-

ständige Behörde AMIF beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus Gründen der 

Gleichbehandlung und der Transparenz keine individuelle Beratung anbieten. Fragen der 

Antragsteller, welche von allgemeinem Interesse sind, können bis zum 05.02.2016 über die 

Kontaktbox gestellt werden; die Antworten werden im Rahmen dieser FAQ-Liste beantwortet. 

Die Antragsteller werden gebeten, ausschließlich diesen Weg der Kontaktaufnahme zu nut-

zen.  

 

Alle Anfragen werden so zeitnah wie möglich von der Zuständigen Behörde AMIF bearbeitet. 

Um die Bearbeitungsdauer weiterhin gering zu halten, bittet die Zuständige Behörde, nur 

solche Anfragen zu stellen, deren Beantwortung sich nicht bereits aus den veröffentlichten 

Allgemeinen Hinweisen zur Aufforderung, zur Antragstellung und zu den Förderbestimmun-

gen ergeben. Die Zuständige Behörde behält sich vor, in ihren Antworten auf die Hinweise 

zu verweisen.  

 

Inhalt 

Einleitung .............................................................................................................................. 1 

1. Registrierung .................................................................................................................. 2 

2. Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen ................................................... 2 

3. Zielgruppen .................................................................................................................... 3 

4. Indikatoren ....................................................................................................................10 

5. Antragstellung ...............................................................................................................10 

6. Auswahlverfahren und Bewilligung ................................................................................16 

7. Förderbestimmungen ....................................................................................................17 

7.1 Förderfähige Ausgaben ..........................................................................................17 

7.2 Einnahmen .............................................................................................................19 

8. Sonstiges ......................................................................................................................20 

 

 

 
  

mailto:Ref214Posteingang@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/amif-ausschreibung-fragen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/amif-hinweise-aufforderung
http://www.bamf.de/amif-hinweise-antragstellung
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/hinweise-foerderbestimmungen-2015.html?nn=6526490
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/hinweise-foerderbestimmungen-2015.html?nn=6526490


 
 

Seite 2 von 23 
Stand: 05.02.2016 

 

1. Registrierung 

 

12.01.2015 Muss man sich nochmals über das 
AMIF Portal registrieren lassen oder 
ist dies hinfällig, da der Antrag so-
wieso per Post versandt wird? 

 

Eine erneute Registrierung ist nicht 

erforderlich, da Sie bereits registriert 

sind. 

Nicht registrierten Trägern wird emp-

fohlen, sich registrieren zu lassen. 

 

 

nach oben 

2. Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen 

 

14.01.2016 Spezifisches Ziel Integration; Maß-

nahmenbereich Erstintegration; Ers-

tes und Zweites Ziel 

 

Im Ziel 2 Integrationsmaßnahmen 

sind unter 2.3.1.1 zwei Ziele aufge-

führt: 

 

Erstes Ziel: Zügiger Zugang zu Erst-

integrationsmaßnahmen vor Ort (wie 

z. B. Migrationsberatung [MBE], In-

tegrationskurse [IntKurs]). Zweites 

Ziel: Durchführung von ergänzenden 

Maßnahmen zum Integrationskurs, 

insbesondere zum nachhaltigen 

Spracherwerb.  

 

Sind diese beiden Ziele ergänzend 

zu verstehen, d.h. sind sie beide 

Gegenstand eines Projektes oder 

nur eines davon oder ist das optio-

nal? Wie verhält sich es mit dem 

Spezifischen Ziel 1 (Asyl) und dem 

Maßnahmenbereich 2 (Verbesse-

rung der Aufnahmebedingungen) – 

gilt das gleiche auch für Unterpunkte 

der Ziele? 

 

Grundsätzlich können sich die einge-

reichten Projekte im Rahmen der Auf-

forderung 2015 auf eines der ausge-

schriebenen Ziele bzw. angegebenen 

Unterpunkte konzentrieren. Im Rah-

men der Projektbewertungen erfolgt 

allerdings eine höhere Bewertung, 

wenn mehrere Ziele bzw. Unterpunkte 

der Ziele des Maßnahmenbereiches 

abgedeckt werden. 

 

08.01.2016 Müssen Eigenmittel bar oder können 

diese auch in Form von Geldwerte-

mitteln (Stundenkontingente) erb-

racht werden? 

Über den AMIF können maximal 75% 

der förderfähigen Gesamtausgaben im 

Projekt finanziert werden. Die restli-

chen 25% müssen anderweitig einge-
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bracht werden (Eigenmittel oder weite-

re Zuwendungen). 

Eine konkrete Eingrenzung einge-

brachter Eigenmittel auf bestimmte 

Ausgabearten des Finanzplans ist 

nicht möglich, da sich die Einbringung 

auf die Gesamtheit der Ausgaben des 

Projektes bezieht. 

 

19.01.2016 Beträgt das Gesamtvolumen für Pro-

jekte in der Ausschreibung tatsäch-

lich nur etwa 3 Millionen Euro oder 

werden ggf.  Mittel aus 2016 zur 

Verfügung stehen und wenn ja, in 

welcher Höhe. 

 

Wirkt sich ein gegenüber der Auffor-

derung 2014 mehr als zehnmal ge-

ringeres Gesamtvolumen auf die 

empfohlene durchschnittliche Größe 

der beantragten Projekte aus. 

 

Die in der Aufforderung 2015 ausge-

schriebenen Mittel beziehen sich nur 

auf das Jahr 2015. Sofern Sie ein Pro-

jekt planen, das über mehrere Jahre 

geht, werden Mittel aus den Folgejah-

ren gebunden. Das geringere Ge-

samtvolumen der Aufforderung wirkt 

sich nicht auf die geforderte finanzielle 

Mindestsumme der Projekte aus. Die 

Auswahl der Projekte erfolgt anhand 

inhaltlicher Bewertungskriterien, die 

Sie auf Seite 10 ff. der Aufforderung 

einsehen können.  

 

 

nach oben 

 

3. Zielgruppen 

 

23.12.2015 Spezifisches Ziel Asyl: Frage zu dem 

Maßnahmenbereich 2 „Verbesse-

rung der Aufnahmebedingungen und 

der Information von Antragstellern“ - 

Förderung der gesellschaftlichen 

Akzeptanz: Es passen weder die 

Indikatoren im Formular, noch die 

Zielgruppe, da hier ja nicht Dritt-

staatsangehörige, sondern die orts-

ansässige Bevölkerung angespro-

chen wird. Wie können Antragsteller 

damit umgehen? 

 

Im Bereich der Förderung der gesell-

schaftlichen Akzeptanz ist ein anwend-

barer und passender Indikator des 

Formulars „Anzahl der durch den 

Fonds im Projekt geförderten Maß-

nahmen zur Verbesserung der Struktu-

ren im Bereich der Aufnahme“. 

Hierbei sind Maßnahmen denkbar, die 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

bzw. bei Informationsveranstaltun-

gen/Workshops die ortsansässige Be-

völkerung über die generelle Situation, 

die kulturellen Besonderheiten (z.B. 

Religion, Weltanschauung, Lebensan-

sicht), Fluchtmotive/-ursachen von 

Asylantragstellern und Flüchtlings-

schutzsuchenden informiert, sensibili-



 
 

Seite 4 von 23 
Stand: 05.02.2016 

 

siert und dadurch zu einer gelungenen 

Inklusion beiträgt. Die Zielgruppe profi-

tiert unmittelbar vom Abbau von Vorur-

teilen und Ressentiments bei der orts-

ansässigen Bevölkerung. 

 

Die Ausrichtung des Projektes kann im 

Antragsvordruck auf Seite 6 ausge-

wählt werden (Projektmaßnahmen rich-

ten sich direkt an Drittstaatsangehöri-

ge, Strukturprojekt oder Strukturprojekt 

und Projektmaßnahmen mit direkter 

Ausrichtung auf Drittstaatsangehörige). 

 

23.12.2015 Zielgruppe im Spezifischen Ziel 1:  

 

Gemäß des grau hinterlegten Kasten 

auf S. 15 heißt es hierzu, dass im 

Bereich Asyl insbesondere nur Asyl-

bewerber innerhalb eines laufenden 

Verfahrens ohne bislang vorliegende 

endgültige Entscheidung gefördert 

werden sollen. Dem gegenüber wer-

den unter 1.2 auf S. 14 bzgl. der 

Zielgruppen u. a. auch Drittstaatsan-

gehörige mit Flüchtlingsstatus oder 

subsidiärem Schutzstatus genannt.  

 

Welcher Zielgruppe wird Priorität 

eingeräumt bzw. welche der Ziel-

gruppen ist vollständig ausgeschlos-

sen. 

Grundsätzlich gehören alle unter 1.2. 

(Aufforderung 2015, S. 14) genannten 

Personengruppen zur Zielgruppe des 

Spezifischen Ziels Asyl. Der ausge-

schriebene Maßnahmenbereich 2: 

„Verbesserung der Aufnahmebedin-

gungen und der Information der An-

tragsteller“ richtet sich jedoch insbe-

sondere an Asylbewerber, die noch 

keine endgültige Entscheidung erhalten 

haben. 

29.12.2015 Zielgruppen im Spezifischen Ziel 2: 

 

Können Asylbewerber mit einer gu-

ten Bleibeperspektive, die einen An-

spruch auf Teilnahme an einem In-

tegrationskurs haben, Teil der Ziel-

gruppe sein? 

 

Im Spezifischen Ziel 2 können Dritt-

staatsangehörige gefördert werden, 

wenn Sie einen rechtmäßigen Aufent-

halt (dauerhafter und beständiger Auf-

enthalt) in Deutschland besitzen (S. 17 

der Aufforderung). Der Aufenthalt gilt 

als dauerhaft und beständig, wenn die 

Person eine Niederlassungserlaubnis 

besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis 

von mindestens einem Jahr erhalten 

hat oder seit über 18 Monaten eine 

Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei 

denn, der Aufenthalt ist vorübergehen-

der Natur.  
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Dies bedeutet, dass Drittstaatsangehö-

rige (Asylbewerber), ohne einen recht-

mäßigen Aufenthalt, nicht im Spezifi-

schen Ziel 2 gefördert werden können. 

 

05.01.2016 Müssen Teilnehmende aus einem 

AMIF-Projekt das Projekt verlassen, 

um an einem Integrationskurs teilzu-

nehmen? Was hat Vorrang?  

 

Der Maßnahmenbereich 3 „Erstintegra-

tion“ im Spezifischen Ziel 2 (Integration 

von Drittstaatsangehörigen und legale 

Migration) hat neben dem Ziel des Zu-

gangs zur Migrationsberatung, das Ziel 

der Durchführung von ergänzenden 

Maßnahmen zum Integrationskurs zur 

Verbesserung der Nachhaltigkeit des 

Spracherwerbs.  

Grundsätzlich gilt: Sollten potenzielle 

Projektteilnehmer einen gesetzlichen 

Anspruch zur Teilnahme an einem In-

tegrationskurs haben, ist eine Förde-

rung dieser Kurse im Rahmen des 

AMIF ausgeschlossen, da dabei Pro-

jektziele verfolgt werden, die durch 

gesetzliche Leistungen (§ 44 

AufenthG) erreichbar sind.  

Eine Teilnahme an einem vom BAMF 

geförderten Integrationskurs ist jedoch 

mit einer vom AMIF geförderten paral-

lelen Migrationsberatung (z.B. Hilfe bei 

der Anerkennung von Berufsabschlüs-

sen, Berufsberatung) und/oder einer 

sozialpädagogischen Begleitung, die 

flankierend einer erfolgreichen Teil-

nahme und dem Abschluss eines In-

tegrationskurses dient oder einer indi-

viduellen Sprachförderung (berufsbe-

zogener Spracherwerb), vereinbar. 

Fragen zur Priorisierung können von 

uns prinzipiell nicht beantwortet wer-

den, dies ist allein den Trägern vorbe-

halten. 

08.01.2016 Inwiefern muss ein Zielgruppen-

nachweis erfolgen, wenn das bean-

tragte Projekt einerseits Strukturpro-

jekt ist, das sich an die Gesamtheit 

der Asylantragsstellenden und 

Flüchtlingsschutzsuchenden im regi-

Bei Strukturprojekten, also solchen 

Projekten, die sich nur indirekt an die 

Zielgruppe richten, muss die Zielgrup-

pe im Projektantrag benannt werden. 

Ein Zielgruppennachweis ist nicht er-

forderlich. 
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onalen Umfeld richtet, und anderer-

seits, um diese Strukturen zielgrup-

pengerecht aufzubauen, Asylsu-

chende miteinbezieht? 

 

Wendet sich das Projekt in Teilen di-

rekt an die Zielgruppe, ist für diese 

Maßnahme ein Zielgruppennachweis 

erforderlich. 

 

08.01.2016 In Ihren Hinweisen zu den Förderbe-

stimmungen des AMIF wird unter „5.   

Nachweis der Zielgruppe“ auf Mus-

tervermerke einer „Selbsterklärung 

des Zielgruppenangehörigen“ und 

„Teilnehmerlisten“ hingewiesen, die 

auf der Homepage zur Verfügung 

gestellt würden. Wo lassen sich die-

se finden? 

 

Die Selbsterklärung zum Zielgruppen-

nachweis finden Sie auf der Homepage 

unter der Aufforderung (rechte Spalte 

Downloadbereich). Für Teilnehmerlis-

ten gibt es keine Vorlage. 

 

11.01.2016 Ist es ausreichend, eine Teilnehmer-

liste mit entsprechenden persönli-

chen Daten und Aufenthaltstitel bei 

den Teilnehmern des Projektes aus-

zuhändigen, mit der die Drittstaats-

angehörigkeit bestätigt wird? 

 

Die Zugehörigkeit zur Zielgruppe kann 

durch die Erbringung von Aufenthalts-

kopien oder durch die Nutzung der 

Selbsterklärungen zum Zielgruppen-

nachweis erfolgen (rechte Spalte 

Downloadbereich der Homepage).  

 

12.01.2016 Es ist ein Projekt zum Spezifischen 

Ziel 1 (Asyl), Maßnahmenbereich 2 

Thema 1 „Maßnahmen zur standar-

disierten Erstorientierung und Ver-

mittlung einfacher deutscher 

Sprachkenntnisse“ geplant. Das Pro-

jekt wollen wir in einer Erstaufnah-

meeinrichtung durchführen. Gemäß 

den Hinweisen können Asylbewer-

ber mit guter Bleibeperspektive, die 

einen Anspruch auf Teilnahme an 

einem Integrationskurs haben, nicht 

daran teilnehmen. Ist dies auch für 

die Besondere Durchführung in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung gemeint, 

da hier kein Zugang zu einem Integ-

rationskurs für die Asylbewerber 

besteht? 

 

Asylbewerber mit guter Bleibeperspek-

tive können einen Antrag auf Zulas-

sung zum Integrationskurs gem. § 44 

Abs. 4 S. 2, Alt. 2 AufenthG beim Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge 

stellen. Der Kursbesuch findet in den 

Räumlichkeiten von Sprachkursträgern 

statt. Fahrtkosten sind auf Antrag er-

stattungsfähig. Weitere Informationen 

zu dieser Thematik sind hier zu finden: 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Fragen

Antwor-

ten/IntegrationskurseAsylbewerber/inte

grationskurse-asylbewerber-node.html  

 

Die Durchführung von Kursen zur Ver-

mittlung einfacher deutscher Sprach-

kenntnisse für Asylbewerber ohne bzw. 

unklarer Bleibeperspektive in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung ist möglich.  

 

12.01.2016 Es ist ein Projekt zur Integration von 

Flüchtlingsfrauen mit Duldungsstatus 

Im Spezifischen Ziel 2 „Integration von 

Drittstaatsangehörigen und legale Mig-

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/EUFonds/AMIF/Aufforderung/aufforderung-node.html
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/EUFonds/AMIF/Aufforderung/aufforderung-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
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geplant. Ist dies möglich? ration“ können Drittstaatsangehörige 

gefördert werden, wenn Sie einen 

rechtmäßigen Aufenthalt (dauerhafter 

und beständiger Aufenthalt) in 

Deutschland besitzen (S. 17 der Auf-

forderung).  

Flüchtlinge mit Duldungsstatus gehö-

ren nicht zur Zielgruppe, da eine Dul-

dung eine vorübergehende Aussetzung 

der Abschiebung von ausreisepflichti-

gen Ausländern ist und somit keinen 

rechtmäßigen Aufenthalt begründet. 

 

26.01.2016 Verstehen Sie unter „…oder gege-

benenfalls im Begriff sind, einen 

rechtmäßigen Aufenthalt in der Bun-

desrepublik Deutschland zu erlan-

gen (Spezifisches Ziel 2) … “Dritt-

staatsangehörige mit guter Bleibe-

perspektive (Syrien, Iran, Irak, Erit-

rea)? 

Die Zielgruppe können Sie der Auffor-
derung auf Seite 17 f. entnehmen.  

Somit gehören Drittstaatsangehörige 

mit guter Bleibeperspektive nicht zu 

diesem Personenkreis, da die Bleibe-

perspektive nicht beständig und des-

halb auch nicht dauerhaft ausgelegt ist.  

26.01.2016 Unbegleitete minderjährige Flücht-

linge besitzen entweder eine Aufent-

haltsgenehmigung für einen definier-

ten Zeitraum oder eine Duldung. 

Personen mit einer Duldung gehören 

aber lt. Aufforderung nicht zur Ziel-

gruppe, also auch nicht unbegleitete 

Minderjährige. Andererseits heißt es 

auf S. 17 unter „Indikatoren“: Anzahl 

der unbegleiteten Minderjährigen, 

die besonders unterstützt worden 

sind. Was gilt? 

Im Bereich des Spezifischen Ziels 1 

(Asyl) ist erforderlich, dass der Betrof-

fene bereits ein Asylgesuch geäußert, 

aber noch keine abschließende Ent-

scheidung erhalten hat. Unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge sind daher 

nicht erfasst, solange sie sich noch im 

Clearing-Verfahren befinden und noch 

kein mit Unterstützung des Verfah-

rensbetreuers eingereichtes Asylge-

such vorliegt. 
 

26.01.2016  Gehören unbegleitete Minderjährige 

grundsätzlich nicht zur Zielgruppe 

des Spezifischen Ziels „Integration“? 

Zur Zielgruppe des Spezifischen Ziels 

2 (Integration) gehören unterschiedslos 

alle Betroffenen mit einem rechtmäßi-

gen, dauerhaften und beständigen 

Aufenthalt in Deutschland. Der Aufent-

halt gilt als dauerhaft und beständig, 

wenn die Person eine Niederlassungs-

erlaubnis besitzt oder eine Aufenthalts-

erlaubnis von mindestens einem Jahr 

erhalten hat oder seit über 18 Monaten 

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es 

sei denn, der Aufenthalt ist vorüberge-

hender Natur. 
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27.01.2016 In Ihrer Antwort auf die Nachfrage 

vom 12.01. schreiben Sie, dass 

Drittstaatsangehörige mit guter Blei-

beperspektive nicht zum Personen-

kreis gehören. Könnten Sie bitte 

noch  genauer definieren, wie Sie 

die Formulierung „oder gegebenen-

falls im Begriff sind, einen rechtmä-

ßigen Aufenthalt in der Bundesre-

publik Deutschland zu erlangen“ (S. 

17) gemeint haben? 

 

Die Formulierung „gegebenenfalls im 

Begriff sind, einen rechtmäßigen 

Wohnsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland zu erlangen“ ist nicht mit 

dem Begriff der „guten Bleibeperspek-

tive“ gleichzusetzen. Letzterer bezieht 

sich auf Asylsuchende, die sich im 

Anerkennungsverfahren befinden. So-

lange sich Drittstaatsangehörige aber 

im Anerkennungsverfahren befinden, 

können sie im Bereich Integration nicht 

gefördert werden, da sie noch keinen 

anerkannten Flüchtlings- oder subsidiä-

ren Schutzstatus haben.  

 

Drittstaatsangehörige, die im Begriff 

sind, einen rechtmäßigen Aufenthalt zu 

erlangen, sind unter § 25 Abs. 1 Satz 3 

(anerkannter Asylberechtigter) und 

§ 25 Abs. 2 Satz 2 (anerkannter Flücht-

ling oder subsidiär Geschützter) 

AufenthG zu subsumieren (Zeitspanne 

ab Anerkennung bis zur Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis). Bis zur Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis gilt der Auf-

enthalt als erlaubt und somit in diesen 

Fällen kraft Gesetzes rechtmäßig.  

 

27.01.2016 Muss für Teilnehmer eines Projektes 

zu Ziel 2 der Zielgruppennachweis 

zusätzlich zur Überprüfung bei Auf-

nahme in das Projekt auch während 

der Projektlaufzeit durchgeführt wer-

den? 

 

Zum vorgegebenen Zielgruppennach-

weis sind die entsprechenden Daten 

durchgehend während des gesamten 

Projektzeitraums in nachprüfbarer 

Form zu erheben. Die Zugehörigkeit 

zur Zielgruppe ist zwingend während 

der gesamten Projektlaufzeit einzu-

halten. Bei einem Wegfall der Förder-

voraussetzungen (kein rechtmäßiger 

Aufenthalt) sind Teilnehmer aus dem 

Projekt nicht förderfähig. 

 

03.02.2016 Im Spezifischen Ziel 1 „Stärkung und 

Weiterentwicklung des Gemeinsa-

men Europäischen Asylsystems, 

einschließlich seiner externen Di-

mensionen“, Maßnahmenbereich 2 

„Verbesserung der Aufnahmebedin-

Der Hinweis, dass Asylbewerber mit 

guter Bleibeperspektive nicht als Ziel-

gruppenpersonen in Betracht kommen, 

bezieht sich ausschließlich auf die 

Teilnahme an den von AMIF geförder-

ten Sprachkursen. Diese Asylbewerber 

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
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gungen und der Information von An-

tragstellern“ wird auf S. 16 der Aus-

schreibung darauf hingewiesen, 

dass Asylbewerber mit guten Bleibe-

chancen an den Maßnahmen nicht 

teilnehmen dürfen. Gilt dies auch für 

ein Strukturprojekt, das sich zum 

einen an Ehrenamtliche richtet und 

zum anderen an Asylbewerber? 

haben die Möglichkeit auf Teilnahme 

an Sprachkursen, die von anderen Be-

hörden gefördert werden, z.B. durch 

die Bundesagentur für Arbeit. Diese 

Förderung durch andere Behörden ist 

vorrangig in Anspruch zu nehmen, so 

dass eine Förderung dieser Maßnah-

men durch den AMIF ausscheidet. 

Die Einschränkung gilt daher nicht für 

ein Strukturprojekt, das sich nicht un-

mittelbar mit Sprachkursen an Ziel-

gruppenpersonen mit guter Bleibeper-

spektive richtet.  

 

03.02.2016 Dürfen auch Asylbewerber mit guten 

Bleibechancen nicht an Maßnahmen 

des MB 2 (Spezifisches Ziel 1) teil-

nehmen, wenn die Asylbewerber 

indirekte Zielgruppe sind?  

Die Einschränkung gilt ausschließlich 
für Sprachkurse, die sich an Asylan-
tragsteller mit guter Bleibeperspektive 
richten. 

03.02.2016 In unserem Projekt geht es um Fort-

bildung und Unterstützung von Be-

wohnerInnen (unabhängig vom Auf-

enthaltsstatus), Mitarbeitenden und 

Ehrenamtlichen in Flüchtlingsheimen 

in Bezug auf Konfliktbewältigung und 

Förderung des sozialen Klimas. Eine 

Trennung der Zielgruppen nach Auf-

enthaltsstatus wäre höchstwahr-

scheinlich kontraproduktiv. Ist eine 

solche Arbeit mit mehreren Zielgrup-

pen im Rahmen des AMIF möglich, 

oder muss grds. z. B. nach Verfah-

rensstand getrennt werden? 

Die Erfassung von Projektteilnehmern 
im Zielgruppennachweis zum Projekt 
hat zwingend getrennt zu erfolgen. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Teilnehmer bei der praktischen Durch-
führung eines Projekts voneinander 
nach Verfahrensstand oder Herkunfts-
land zu trennen wären. 
 

Die Zuständige Behörde weist jedoch 
darauf hin, dass ein Projekt sich jeweils 
ausschließlich an die Zielgruppen des-
jenigen Maßnahmenbereiches richten 
kann, unter dem das Projekt beantragt 
wird. 
 

05.02.2016 Im Rahmen der kulturel-

len/gesellschaftlichen Integration 

sind naturgemäß auch Deutsche 

Teilnehmer. Welche Auswahl ist 

unter 1. Allgemeine Angaben unter 

Punkt 16 zu treffen? 

Sollten Sie ein reines Strukturprojekt 
planen, so treffen Sie eine dement-
sprechende Auswahl unter Punkt 16. 
Strukturprojekte richten sich nur indi-
rekt an die Zielgruppe, beispielsweise 
eine Verbesserung der Vernetzung von 
Kommunen/Verwaltungen im Bereich 
der Integrationsarbeit. Ausgaben für 
Personen, die nicht Zielgruppenange-
hörige sind, sind jedoch nicht förderfä-
hig.   

05.02.2016 Spezifisches Ziel 1: Das Projekt rich-

tet sich an minderjährige Schwange-

re bzw. junge Mütter mit Fluchterfah-

rung, deren Asylverfahren noch läuft 

Hier ist der jeweils der individuelle Fall 
zu betrachten. Geduldete Personen 
gehören nicht zur Zielgruppe. Nähere 
Informationen sind der Aufforderung, S 
14 ff. zu entnehmen.  
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oder deren Antrag auf Asyl bereits 

abgelehnt wurde, jedoch Abschie-

bungshindernisse festgestellt wor-

den. Den Aufenthaltstitel erhalten sie 

erfahrungsgemäß erst nach einigen 

Monaten, die Kinder sind dann be-

reits ein Jahr oder älter.  

05.02.2016 Sind bei den Inhalten zum Maßnah-
menbereich Spezifisches Ziel Integ-
ration: Maßnahmenbereich Erstin-
tegration 
Zweites Ziel: Durchführung von er-
gänzenden Maßnahmen zum Integ-
rationskurs, insbesondere zum 
nachhaltigen 
Spracherwerb (Aufforderung S. 19) 
auch Maßnahmen zur Verbesserung 
des Spracherwerbs, die mit der 
Vorbereitung, Hinführung bis ein-
schließlich Realschulabschluss ver-
bunden sind, förderfähig? Können 
Maßnahmen 
zur Verbesserung des Spracher-
werbs gefördert werden, wenn sie 
mit berufsvorbereitenden Maßnah-
men (z.B. über 

Hospitationen o.ä.) verbunden sind? 

Mit Mitteln des AMIF können grund-
sätzlich auch schulbegleitetende Maß-
nahmen mit berufsvorbereitendem 
Charakter oder zur beruflichen Orien-
tierung gefördert werden. Maßnahmen, 
die dem konkreten Einstieg in das Ar-
beits- und Erwerbsleben (z. B. Vermitt-
lung von Ausbildungsplätzen, Arbeits- 
oder Praktikumsstellen) dienen, wer-
den nicht aus Mitteln des AMIF geför-
dert (vgl. S. 4 Aufforderung).  

nach oben 

 

4. Indikatoren 

 

20.01.2016 Sind innerhalb eines Spezifischen 

Ziels und Maßnahmenbereichs alle 

aufgeführten Indikatoren zu bedie-

nen oder ist die Einschränkung der 

Indikatoren auf die zum Projektkon-

zept passenden Indikatoren mög-

lich?  

Es müssen nicht alle im jeweiligen 

Spezifischen Ziel aufgeführten Indika-

toren bedient werden.  

 

nach oben 

 

5. Antragstellung 

 

14.01.2016 Können Hilfsorganisationen, Universitäten 

sowie kommunale Gebietskörperschaften 

(wie Kommunen) einen Antrag stellen? 

Sind mit der Ausschreibung auch „kleinere“ 

Hilfsorganisationen, Universitä-
ten und kommunale Gebietskör-
perschaften (wie Kommunen) 
können grundsätzlich einen An-
trag stellen, soweit es sich bei 
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Träger angesprochen? ihnen um eingetragene juristi-
sche Personen des Privatrechts 
oder des öffentlichen Rechts 
handelt (siehe Seite 4 der Auf-
forderung). Die Größe des Trä-
gers ist für sich alleine genom-
men kein Bewertungskriterium 
bei der Projektauswahl. Aus-
wahlkriterien sind jedoch die 
finanzielle und organisatorische 
Leistungsfähigkeit des Trägers in 
Bezug auf das vorgeschlagene 
Projekt. 

 

05.01.2016 Kann sich das Projekt auf mehrere Maß-

nahmenbereiche beziehen? Können meh-

rere Maßnahmenbereiche innerhalb der 

Antragstellung ausgewählt werden? 

Mit dem Projektvorschlag be-
wirbt sich der Antragsteller auf 
einen Maßnahmenbereich. Das 
Projektkonzept muss der Be-
schreibung des Maßnahmenbe-
reiches entsprechen und Projek-
te müssen einem Maßnahmen-
bereich eindeutig zuzuordnen 
sein. Eine Erstreckung auf meh-
rere Maßnahmenbereiche ist nur 
zulässig, wenn das Projekt zum 
Einen nur einem Spezifischen 
Ziel (Asyl, Integration) und zu-
dem innerhalb des Zieles auch 
nur einem gemeinsamen „Natio-
nalen Ziel“ zugeordnet wird. In 
diesem Fall muss aber ein deut-
licher Schwerpunkt bei einem 
Maßnahmenbereich erkennbar 
sein. Im Rahmen der Antragstel-
lung darf nur ein Maßnahmenbe-
reich ausgewählt werden (vgl. 
Aufforderung der EU-
Zuständigen Behörde beim Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge zur Einreichung von Anträ-
gen auf Gewährung einer Zu-
wendung aus dem Asyl- Migrati-
ons- und Integrationsfonds 
(AMIF) 2015, Seite 11 „Hinweise 
zu den Maßnahmenbereichen“).  

 

07.01.2016 Wie ist vorzugehen, wenn das Projektper-

sonal noch nicht feststeht?  

 

 

Wenn bei Antragstellung noch 

nicht klar ist, welche Personen 

für die vorgesehenen Arbeiten 

eingesetzt werden sollen, dann 

sind die Zuweisungsverfügungen 

(Anlage 1) mit N.N. zu kenn-

zeichnen und die Arbeitsverträge 
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nach Vertragsschluss vorzule-

gen. Bei den bereits feststehen-

den Projektmitarbeitern müssen 

die Zuweisungsverfügungen 

(Anlage 1) bei Antragstellung mit 

eingereicht werden. Die beste-

henden Arbeitsverträge können 

bereits bei Antragstellung einge-

reicht werden. Ansonsten erfolgt 

bei Bedarf eine Nachforderung. 
 

08.01.2016 Können pro eingetragene juristische Per-

son mit vielen Standorten in einem großen 

regionalen Einzugsgebiet mehrere Anträge 

gestellt werden? 

Ein Antragsteller ist berechtigt im 

Rahmen der AMIF-Aufforderung 

mehrere Projektanträge einzu-

reichen. 

12.01.2016 Gelten für Projektpart-

ner/Kooperationspartner die gleichen Vo-

raussetzungen wie für den Antragsteller? 

Kann ein Verein in Gründung als Projekt-

partner akzeptiert werden? 

Für Projektpartner gelten diesel-

ben Bestimmungen wie für den 

Antragsteller, § 5 der Richtlinie 

über die Gewährung von Zu-

wendungen im Rahmen des 

Asyl-, Migrations- und Integrati-

onsfonds. Projektpartner können 

daher eingetragene juristische 

Personen des privaten oder öf-

fentlichen Rechts sowie interna-

tionale Organisationen sein (Sei-

te 4 der Aufforderung). Ebenso 

kommen in Gründung befindliche 

juristische Personen als Projekt-

partner in Betracht. 

 

21.01.2016 Was ist unter „qualifiziertem Sprachkursträ-

ger“ zu verstehen (vgl. Aufforderung 2015, 

S.16)? Welche Voraussetzungen müssen 

erfüllt 

sein, dass ein Sprachkursträger als Fi-

nanzhilfeempfänger in Betracht kommt? 

Die zwingenden Voraussetzun-

gen können dem Allgemeinen 

Teil der Aufforderung 2015 (S. 3 

– 12) entnommen werden. Die 

„Qualifikation“ des Trägers kann 

nur individuell im Rahmen des 

Auswahlverfahrens bewertet 

werden. Beispielhaft sei hier die 

„Erfahrung mit Projektarbeit“ 

genannt. 

 

25.01.2016 Welche Unterlagen müssen zur Antragstel-

lung eingereicht werden? Wie verhält es 

sich bei Körperschaften des öffentlichen 

Rechts? 

Für die Stellung eines rechts-

wirksamen Antrags im Rahmen 

der Aufforderung 2015 wird 

zwingend der Antragsvordruck, 
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der Finanzplan sowie die Anla-

gen 1 (Personalzuweisungen) 

benötigt. Die auf Seite 15 des 

Antragsvordrucks aufgeführten 

erforderlichen Unterlagen kön-

nen auf Anfrage der Zuständigen 

Behörde nachgereicht werden.  

25.01.2016 Müssen Einnahmen von dritter Seite (Zu-

wendungen) auf das Projekt bezogen sein?  

 

Die im Rahmen des beantragten 

Projektes eingeworbenen Dritt-

mittel müssen direkt dem AMIF-

Projekt zugutekommen. 

25.01.2016 Muss der Jahresabschluss und eine Be-

scheinigung zur Berechtigung zum Vor-

steuerabzug bereits zur Antragstellung vor-

gelegt werden? Wir werden im erst im Lau-

fe des Jahres 2016 erhalten.  

Für eine wirksame Antragsstel-

lung sind diese Dokumente nicht 

zwingend erforderlich. Unterla-

gen über die finanzielle Situation 

des Projektträgers werden im 

Rahmen des Auswahlverfahrens 

von der Zuständigen Behörde 

nachgefordert.  

 

01.02.2016 Ist es grundsätzlich möglich, dass eine 

GmbH (gewerblich) einen Antrag stellt? 

Dies ist möglich, es darf jedoch 

keine Gewinnerzielungsabsicht 

mit dem Projekt verfolgt werden.  

01.02.2016 Gibt es eine Höchstfördersumme? Es gibt keine Höchstfördersum-

me       (nur eine Mindestan-

tragssummen von 100.000 €) .  

01.02.2016 Laut FAQ sind für eine wirksame Antrag-

stellung Informationen zur finanziellen Situ-

ation des Antragstellers nicht zwingend 

erforderlich. Unterlagen darüber werden im 

Rahmen des Auswahlverfahrens von der 

zuständigen Behörde nachgefordert. Als 

juristische Person in Gründung verfügen wir 

über keine Nachweise zu unserer Bonität.  

Der Bonitätsnachweis kann auf 

Anfrage zunächst durch Nach-

weis der Einzahlung der Min-

destkapitaleinlage erbracht wer-

den, sofern die Gesellschaft zur 

Bereitstellung einer Kapitaleinla-

ge verpflichtet ist. Im Übrigen 

kann der Bonitätsnachweis 

durch Vorlage des Jahresab-

schlusses nach Ablauf des ers-

ten Jahres nach Gründung erfol-

gen. 

05.02.2016 Wieso wird hier im Rahmen der Indikatoren 

in der Vergangenheitsform gesprochen? 

Wie genau müssen die angegebenen Zah-

len dann auch zutreffen (Ist ja nicht ganz 

genau vorherzusehen). 

Die Vergangenheitsform wurde 

gewählt, weil die Indikatoren in 

Form einer Retrospektive die 

zum gegebenen Zeitpunkt er-

reichten Projektziele messen 

sollen.  

Beim Antrag sollten realisierbare 

Planzahlen zu den Indikatoren 
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festgelegt werden, die auch in 

den Zuwendungsbescheid auf-

genommen werden. Im Rahmen 

von betrieblichen Vor-Ort Kon-

trollen wird regelmäßig die Errei-

chung der Projektziele überprüft. 

Bei Abweichungen werden ge-

gebenenfalls Abhilfemaßnahmen 

festgelegt. 

05.02.2016 „Frage zu I. 14:“ Bezieht sich hier die 3. 

Option „Gesamtausgaben des AS werden 

nicht überwiegend von der öffentl. Hand 

finanziert“ nur auf die Projektbezogenen 

Gesamtausgaben oder des Gesamthaus-

halt des Antragstellers? 

Die dritte Option bezieht sich auf 

den Gesamthaushalt des An-

tragstellers. 

 

05.02.2016 „Frage zu V., Indikatoren des SZ „Integrati-

on“, MB 3 „Erstintegration“:“ inwieweit un-

terscheiden sich die Indikatoren „Anzahl 

der Personen, die durch Eingliederungs-

maßnahmen im Rahmen nationaler, lokaler 

und regionaler Strategien aus dem Fonds 

unterstützt worden sind“ und „Zahl der Ziel-

gruppenpersonen, denen mit Bildungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen geholfen wurde, 

auch mit Sprachunterricht und vorbereiten-

den Maßnahmen zur Erleichterung des 

Eintritts in den Arbeitsmarkt“? 

 

Was ist genau mit „politischen Maßnah-

men/Instrumenten“ des Indikators „Anzahl 

der bestehenden lokalen, regionalen und 

politischen Rahmenvorga-

ben/Maßnahmen/Instrumente für die Ein-

gliederung Drittstaatsangehöriger, an de-

nen auch die Zivilgesellschaft und 

Zuwanderergemeinschaften sowie alle ein-

schlägigen Akteure beteiligt sind, und die 

Ergebnis der aus diesem Fonds geförder-

ten Maßnahmen sind“ gemeint? 

Zu bewerten, ob die Indikatoren 

auf Ihr Projekt zutreffen, obliegt 

zunächst Ihnen. Der erste Indi-

kator ist ein „Oberindikator“. Der 

zweite ist ein „Unterindikator“. 

Der „Unterindikator“ konkretisiert 

die Maßnahmearten aus Art. 9 

der VO (EU) 516/2014.  

 

 

 

 

 

Beim dritten von Ihnen genann-

ten Indikator sollen Folgende 

Maßnahmen gezählt werden:  

 

- Schulung von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in Pro-

jekten; Schulung von Perso-

nal, das öffentliche und/oder 

private Dienstleistungen er-

bringt, einschließlich die 

Schulung von Personal in 

Bildungseinrichtungen; För-

derung des Austauschs von 

Erfahrungen und bewährten 

Vorgehensweisen, der Zu-

sammenarbeit, der Vernet-

zung und der interkulturellen 

Kapazitäten; Verbesserung 
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der Qualität der geleisteten 

Dienste  

- Aufbau nachhaltiger Organi-

sationsstrukturen für das In-

tegrations- und 

Diversitätsmanagement, ins-

besondere durch die Zu-

sammenarbeit verschiedener 

Beteiligter; 

- Beitrag zu einem dynami-

schen Interaktionsprozess 

für Integrationsstrategien auf 

lokaler und regionaler Ebe-

ne, durch den Aufbau von 

Plattformen zur Konsultation 

von Drittstaatsangehörigen, 

den Austausch von Informa-

tionen unter den Beteiligten 

und Plattformen für den 

interkulturellen und interreli-

giösen Dialog zwischen Ge-

meinschaften von Dritt-

staatsangehörigen und/oder 

zwischen diesen und der 

Aufnahmegesellschaft 

und/oder zwischen ihnen und 

staatlichen Entscheidungs-

trägern 

 

In Kürze werden auf der AMIF-

Homepage weitere Informatio-

nen zur Zählweise der Indikato-

ren veröffentlicht. 

 

 

05.02.2016 „Frage zu IV., 7:“ Die Optionen 2 und 3 

unter 7 a hören sich abschließend an; wie 

könnte man sie im Punkt 7 b grundsätzlich 

noch ausführen? 

Unter Punkt 7b. könnten Sie z.B. 

ausführen, dass Sie Teilnehmer-

listen führen zum Nachweis der 

Anwesenheit, dass die Projekttä-

tigkeiten und Ergebnisse doku-

mentiert werden etc. Sofern Sie 

Drittstaatsangehörige qualifizie-

ren möchten, ist für diese ein 

Zielgruppennachweis zu erbrin-

gen. 
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05.02.2016 In dem Finanzplan, der auf Ihrer Seite zur 

Verfügung steht, sind in der Übersicht le-

diglich die Gesamtkosten aufgelistet und in 

verschiedenen Reitern die Kosten aufge-

splittet. Nach Aufforderung sollen allerdings 

im Finanzplan die Gesamt- sowie die ein-

zelnen Kosten der verschiedenen Jahre 

aufgeführt sein.  

Bei der Aufforderung im letzten Jahr haben 

wir in Zuge der ersten Antragsstellung ei-

nen Finanzplan ausgefüllt der eine Über-

sicht über die einzelnen Jahre mit Gesamt-

summe am Ende beinhaltete. 

 

Im Registerblatt „Einnahmen“ ist 

eine Differenzierung nach Jah-

ren vorgesehen.  

Die üblichen Registerblätter sind 

für den gesamten Projektzeit-

raum zu befüllen. Der Finanz-

plan ist nur einmal für die ge-

samte Projektlaufzeit einzurei-

chen.  

Bitte verwenden Sie keine eige-

nen Formulare bzw. Formulare 

aus der Aufforderung 2014. 

05.02.2016 Ist ein Zielgruppennachweis erforderlich, 

wenn im Rahmen der Umsetzung eines 

geplanten Strukturprojektes die Betroffe-

nenperspektive mit einbezogen werden 

soll, und dazu bspw. eine direkte Befra-

gung von VertreterInnen der Zielgruppe 

erfolgt? 

 

Ja. Ein entsprechender Ziel-

gruppennachweis wird im Zu-

wendungsbescheid verbindlich 

festgelegt. 

 

nach oben 

 

6. Auswahlverfahren und Bewilligung 

 

13.01.2016 In der AMIF-Ausschreibung wird als 

spätester Projektbeginn der 

01.07.2016 genannt. Ist mit einem 

Zuwendungsbescheid vor diesem 

Datum zu rechnen?  

 

Es ist aus verwaltungstechnischen 

Gründen keine Prognose darüber 

möglich, wann das Auswahlverfahren 

für die aktuelle Aufforderung abge-

schlossen sein wird. Dies ist auch von 

der Anzahl der eingegangen Projekt-

anträge abhängig. Mit entsprechender 

Begründung kann ein Projekt zwar 

auch vor Bekanntgabe eines Zuwen-

dungsbescheides beginnen (sog. vor-

zeitiger Maßnahmen- bzw. Vorhaben-

beginn); ein solcher erfolgt jedoch 

stets auf eigenes finanzielles Risiko 

des jeweiligen Projektträgers. 

 

03.02.2016 Wird vom Antragsteller eine spezifi-

sche Zertifizierung beim Angebot 

„ergänzender sprachlicher Maßnah-

Eine Zertifizierung ist nicht notwendig. 

Nähere Informationen zu Auswahl- 

und Bewertungskriterien können auf 
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men zum Integrationskurs“ verlangt? 

Als neu gegründete juristische Per-

son können wir keine Zertifizierung 

vorlegen.  

S. 10 ff. der Aufforderung nachgelesen 

werden.  

 

nach oben 

7. Förderbestimmungen 

7.1  Förderfähige Ausgaben 

 

16.12.2015 Inwieweit sind bei einem Projektan-

trag - auf Gewährung einer Zuwen-

dung aus dem Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) -  

auch Personalkosten für projektbe-

zogene Verwaltung und Controlling 

förderungsfähig?  

Personalkosten für projektbezogene 

Verwaltung und Controlling sind för-

derfähig, sofern die Tätigkeiten pro-

jektbezogen ausgeführt werden.  

07.01.2016 Ist bei der Maßnahme „Qualifizie-

rung von Sprachmittlern für den Be-

reich der sozialen Beratung und Be-

treuung“ nur die reine Qualifizierung 

förderfähig oder auch eine Auf-

wandsentschädigung (Fahrtkosten-

ersatz) für den Einsatz der Sprach-

mittler? 

 

Der Maßnahmenbereich 2: „Verbesse-

rung der Aufnahmebedingungen und 

der Information von Antragstellern“ 

sieht verschiedene Maßnahmen zur 

Zielerreichung vor, u. a. „Qualifizie-

rung von Sprachmittlern für den Be-

reich der sozialen Beratung und Be-

treuung“. Bei den zu qualifizierenden 

Sprachmittlern handelt es sich um die 

Projektbegünstigten (da sich das Pro-

jekt mit der Qualifizierung direkt an 

diese wendet). Fahrtkosten zu den 

Schulungsterminen können daher 

gem. § 16 Abs. 2 der Förderrichtlinie 

förderfähig sein.  

 

Ist neben der Qualifikation auch der 

Einsatz der Sprachmittler Projektin-

halt, so können Reisekosten für den 

Einsatz ebenfalls förderfähig sein. 

Weitere Ausführungen sind in den 

„Hinweisen zu den Förderbestimmun-

gen“ in Kapitel D zu finden.  

 

11.01.2016 Sind Personalkosten auch Teil der 

Fördergelder? Wie hoch darf denn 

der Anteil der Fördersumme für Per-

sonalkosten maximal sein – gibt es 

Personalkosten, welche im Rahmen 

des Projektes anfallen, können als 

förderfähig anerkannt werden. Wel-

chen Anteil die Personalkosten inner-
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eine Begrenzung? 

 

halb des Finanzplanes einnehmen, ist 

von der Projektausgestaltung abhän-

gig und obliegt dem Antragsteller.  

 

19.01.2016 Ist eine wissenschaftliche Begleitung 

einer Maßnahme förderfähig? 

Grundsätzlich kann eine wissenschaft-

liche Begleitung eines Projektes för-

derfähig sein. Die tatsächliche Förder-

fähigkeit einer wissenschaftlichen Be-

gleitung hängt vom jeweiligen Projekt-

bezug/Projektziel und von der Projekt-

ausgestaltung ab (Einzelfallprüfung).  

19.01.2016 Gelten sowohl Maßnahmen der 

Ausbildung (zum) als auch zur Fort-

bildung (von) Sprach- und Kulturmitt-

lern für den Bereich  der sozialen 

Beratung und Betreuung als förder-

fähig oder gibt es eine Unterschei-

dung? 

Innerhalb des ausgeschriebenen 
Maßnahmenbereichs ist die  
„Qualifizierung von Sprachmittlern für 
den Bereich der sozialen Beratung 
und Betreuung“ prinzipiell förderfähig. 
Die tatsächliche Förderfähigkeit ein-
zelner Projektmaßnahmen kann je-
doch nur anhand der konkreten Pro-
jektausgestaltung geprüft werden 
(Einzelfallprüfung).  

03.02.2016 Im Aufruf steht, dass Bufdi-Stellen 

nicht gefördert werden können. 

Heißt das, dass der Bufdi keine Rol-

le im Projekt spielen darf oder nur 

das die dafür entstehenden Kosten 

nicht vom AMIF gedeckt werden 

können? 

Eine Bufdi kann im Projekt tätig sein, 
die Personalausgaben sind jedoch im 
Rahmen des AMIF nicht förderfähig.  

05.02.2016 Ist die die Finanzierung einer halben 

Stelle bei einem der Kooperations-

partner des Projektes 

ausgeschlossen, weil dieser Projekt-

partner bereits aus einer AMIF-

Förderung aus 2014 (nicht als 

Hauptantragsteller sondern als Koo-

perationspartner) Fördermittel für 

eine halbe Stelle erhält (diese ist 

jedoch jedoch einem anderen Tätig-

keitsbereich zugeordnet als dem von 

uns beantragten)? 

In solch einem Fall liegt keine Doppel-
förderung vor, da es sich um zwei ver-
schiedene Projekte handelt. Das be-
deutet: Eine bei einem Arbeitgeber 
(Träger)abhängig beschäftigte Person 
kann in zwei separaten Projekten 
durchaus tätig sein, wobei die Perso-
nalkosten anteilig (Projektarbeitszeit) 
förderfähig sind. 

05.02.2016 Ein Kofinanzierer unterstützt unser 

Projekt durch 

passive Kofinanzierung, indem sie 

uns Personal sowie ggf. Räume zur 

Verfügung stellen. Wir wollen nun 

wissen, ob 

der Kofinanzierer somit auch als 

Projektpartner aufgenommen wer-

In diesem Fall handelt es sich nicht 
um einen Kofinanzierer sondern um 
einen Projektpartner, da die Aufgaben, 
welcher dieser übernimmt über eine 
bloße Finanzierung hinausgehen (Ein-
bringung Projektmitarbeiter etc.). Mittel 
die ein Projektpartner einbringt sind im 
Eigenmittelanteil anzugeben und nicht 
als Kofinanzierung. 
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den kann und als Projektpartner 

zählt, oder 

ob wir einen anderen Projektpartner 

gewinnen sollten? 

nach oben 

 

7.2  Einnahmen 

 

27.01.2016 Kann die Nutzung der Infrastruktur 

einer Organisation in Form des Ge-

meinkostenzuschlags als Eigenmit-

telanteil angerechnet werden? 

 

Die Einbringung der Infrastruktur in 

Form des Gemeinkostenzuschlags als 

Eigenmittel ist nicht möglich. Betreffs 

Finanzierung kann an dieser Stelle auf 

die „Hinweise zu den Förderbestim-

mungen“ S. 42 verwiesen werden. 

05.02.2016 Umgang mit Ausgabearten, welche 

lediglich über den „Eigenanteil“ in die 

Projektfinanzierung eingebracht 

werden sollen? 

Die Deckelung bestimmter Ausgaben 

lediglich über Eigenmittel ist nicht 

möglich. Auf Grund der Anteilsfinan-

zierung der EU-ZustB werden alle 

Ausgabenpositionen des Finanzplans 

bis zu höchstens 75% kofinanziert. 

Eine „Einbringung“ einer bestimmten 

Ausgabe als Eigenanteil auf der 

Einnahmenseite des Finanzplans ist 

nicht möglich. 

05.02.2016 Stadt und Landkreis wollen sich fi-

nanziell mit einer bestimmten Sum-

me am Projekt beteiligen, ist dies 

eine Einnahme und unter I.11 mit 

„ja“ anzukreuzen? 

Eine Beteiligung in Form einer 

Kofinanzierung ist im Punkt III. 1 an-

zugeben.  

 

05.02.2016 Bezüglich der Kofinanzierung be-

steht noch keine schriftliche Zusage 

für die Mittel, sondern nur eine 

mündliche. Können wir trotzdem 

einen Antrag einreichen? 

In einem Antrag auf Förderung aus 

dem AMIF können auch geplante Zu-

wendungen/Kofinanzierungsmittel für 

die noch keine schriftliche Bewilligung 

(Bescheid) vorliegt angegeben wer-

den. Allerdings muss in solch einem 

Fall eine schriftliche „Absichtserklä-

rung“ o.ä. der kofinanzierenden Stelle 

(Bsp. Land) bei der EU-Zuständigen 

Behörde (AMIF) eingereicht werden, 

aus welcher auch die voraussichtliche 

Höhe entnehmbar ist. Dieses Schrift-

stück muss nicht zwingend bei An-

tragstellung vorliegen und kann dem-

entsprechend nachgereicht werden. 

05.02.2016 Für den Fall, dass sich bis zur Bewil- Die Rücknahme eines Antrages ist 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/hinweise-foerderbestimmungen.html;jsessionid=790961DD234C38403BE4567FC0242730.1_cid359?nn=6526510
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/hinweise-foerderbestimmungen.html;jsessionid=790961DD234C38403BE4567FC0242730.1_cid359?nn=6526510
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ligung eine zugesagte Ko-

Finanzierung haushaltstechnisch 

doch nicht realisieren 

lässt, ist es möglich den Antrag zu-

rückzuziehen? 

möglich. 

nach oben 

8. Sonstiges 

 

08.01.2016 Im Fall des zu beantragenden Pro-

jekts wird darüber hinaus die Re-

cherche nach speziell (journalistisch) 

begabten oder ausgebildeten Asyl-

antragsstellenden und Flüchtlings-

schutzsuchenden einen nicht uner-

heblichen Teil der Projektarbeit 

ausmachen. Dies kann ohne die 

projektbegleitende, überregionale 

Öffentlichkeitsarbeit nur bedingt ge-

leistet werden. Wie kann im Antrag 

mit dieser Sachlage umgegangen 

werden? 

 

Soweit die überregionale Öffentlich-

keitsarbeit zum Projekterfolg beiträgt, 

können Sie diese im Projektkonzept 

mit angeben. 

 

11.01.2016 Was ist unter einem Strukturprojekt 

zu verstehen? 

 

Ein Strukturprojekt richtet sich nur 

indirekt an die Zielgruppe. Ein Struk-

turprojekt wird dadurch gekennzeich-

net, dass beispielsweise Schulungen 

für Ehrenamtliche oder die Sensibili-

sierung der Bevölkerung für die Be-

lange der Zielgruppe durchgeführt 

wird. 

 

12.01.2016 Ist die Projektdurchführung auch in 

einer Erstaufnahmeeinrichtung mög-

lich? 

 

Die Projektdurchführung ist nicht auf 

bestimmte Einrichtungen beschränkt, 

sofern entsprechende Räumlichkeiten 

vorhanden sind.  

 

14.01.2016 Sollten Maßnahmen eher regional 

verortet sein, oder überregionale 

Ziele haben? 

 

Die Konzeption des Projektes obliegt 

dem Antragsteller.  

14.01.2016 Sind Kooperationen nicht nur mög-

lich, sondern für eine Antragsbewilli-

gung notwendig? 

 

Kooperationen mit anderen Projektträ-

gern sind nicht notwendig, werden 

aber durch die Vergabe von 15 Punk-

ten bei Vorliegen von mindestens ei-

nem Projektpartner bei der Projektbe-
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wertung honoriert (siehe S. 11 der 

Aufforderung). 

 

14.01.2016 Können aus AMIF-Mitteln Deutsch-

kurse gefördert werden, deren Ziel 

nicht mit Integrationskursen erreicht 

werden können, d. h. B2/C1-

Deutschniveau für insbesondere 

anerkannte (insbesondere) studien-

interessierte Flüchtlinge? 

Im Spezifischen Ziel 2 (Integration), 
Maßnahmenbereich 3 (Erstintegration) 
wird u. a. folgendes Ziel angespro-
chen:  

Durchführung von ergänzenden Maß-
nahmen zum Integrationskurs, insbe-
sondere zum nachhaltigen Spracher-
werb.  

Zur Zielerreichung sollen insbesonde-
re folgende Maßnahmen durchgeführt 
werden:  

- Durchführung von ergänzenden 
Maßnahmen zum Integrationskurs zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit des 
Spracherwerbs,  

- Ergänzende Angebote im Integrati-
onskurs wie z. B. eine sozialpädagogi-
sche Begleitung zur Sicherstellung der 
erfolgreichen Teilnahme und Ab-
schluss des Integrationskurses.  

Da im AMIF ergänzende Maßnahmen 
zum Integrationskurs gefördert wer-
den, wird hier lediglich das A2/B1-
Niveau angesprochen. 

25.01.2016 Auf wie viele Antragsteller wird die 

geplante Förderung verteilt? 

 

Eine Quantifizierung kann von der 

„EU-Fonds (AMIF) Zuständige Behör-

de“ nicht angegeben werden. Zudem 

ist dies abhängig vom beantragten 

Volumen der jeweiligen Projekte. 

 

26.01.2016 Ist ein „Letter of intent“ oder Ähnli-

ches gewünscht? 

 

„Letter of intent“ sind nicht erwünscht 

und werden von der Zuständigen Be-

hörde an den Antragsteller zurückge-

sendet. 

 

27.01.2016 Müssen Teilnehmer während der 

gesamten Projektlaufzeit an dem 

Projekt teilnehmen oder reicht auch 

die zeitweise Teilnahme? 

 

Eine zeitweise Teilnahme an dem Pro-

jekt ist prinzipiell möglich, solange 

insgesamt die Projektumsetzung nicht 

gefährdet ist (ggf. Einzelfallprüfung). 

Eine kontinuierliche Teilnahme ist je-

doch zu favorisieren.  

27.01.2016 Können Maßnahmen zur Verbesse- Berufsvorbereitende Maßnahmen zur 
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rung des Spracherwerbs, wenn sie 

mit berufsvorbereitenden Maßnah-

men verbunden sind, auch für Teil-

nehmer durchgeführt werden, die 

sich nicht in einem Integrationskurs 

befinden? 

Verbesserung des Spracherwerbs 

(z.B. Training für Bewerbungsgesprä-

che) können unabhängig von einer 

Teilnahme an einem Integrationskurs 

förderfähig sein (ggf. Einzelfallprü-

fung). 

03.02.2016 In den Aufforderungen sind jeweils 

die Fördersummen für die einzelnen 

Maßnahmenbereiche angegeben. 

Vergleicht man die in der Aufforde-

rung 2014 angegebenen Summen 

mit den Förderzahlen im Doku-

ment Geförderte Projekte 2014, ist 

eine große Differenz zu sehen (Bsp. 

Maßnahmenbereich 1 „Identifizie-

rung und Betreuung besonders 

Schutzbedürftiger“: Summe im An-

trag: 2.119.415,33 EUR - Summe 

der geförderten Projekte ca 

7.294.729,00 EUR.) 

Können Sie uns diese Differenz er-

klären, damit wir die Förderchancen 

ungefähr einschätzen können?  

 

Die ausgeschriebene Summe bezieht 

sich auf das erste Förderjahr. Die 

Summe von rund 7,3 Mio. EURO be-

zieht sich auf die Gesamtlaufzeit der 

Projekte. Im Übrigen werden die För-

dersummen für die jeweiligen jährli-

chen Ausschreibungen vorher festge-

legt und orientieren sich an dem sei-

tens der Europäischen Kommission 

bereitgestellten Budget für den Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds. Ob 

ein beantragtes Projekt gefördert wird, 

entscheidet sich an Hand der geplan-

ten Maßnahmen und der Projektge-

staltung; Hinweise dazu können Sie 

der Aufforderung, dort insbesondere 

S. 14 ff. entnehmen: Link zur Aufforde-

rung. 

05.02.2016 Müssen Stadt und Landkreis – als 

Kofinanzierer eines Teils des Eigen-

anteils – eine Partnerschaftsverein-

barung unterzeichnen oder einen 

Zuwendungsbescheid? 

Fungiert eine öffentlich-rechtliche Ge-

bietskörperschaft als Kofinanzierer, so 

müssen Sie als Träger die Art und 

Weise der Gewährung der 

Kofinanzierung mit dieser Gebietskör-

perschaft klären. Die Kofinanzierung 

ist im Finanzierungsplan für den AMIF-

Antrag durch den Antragsteller unter 

der entsprechenden Kategorie auf der 

Einnahmenseite zu erfassen.  

Tritt eine solche Gebietskörperschaft 

ausschließlich oder zugleich neben 

einer Kofinanzierung als Projektpart-

ner in dem Projekt auf, so erfordert 

eine Förderung unter AMIF den Ab-

schluss einer Kooperationsvereinba-

rung zwischen den Projektpartnern. 

Kriterium für das Vorliegen einer Pro-

jektpartnerschaft ist, dass neben dem 

Antragsteller auch bei Dritten anfal-

lende Ausgaben durch AMIF-Mittel 

gefördert werden sollen. Zu weiteren 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/liste-gef%C3%B6rderte-projekte-2014.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/aufforderung-einreichung-2015.pdf?
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/EU_AMIF/aufforderung-einreichung-2015.pdf?
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Möglichkeiten des Vorliegens einer 

Projektpartnerschaft siehe auch Frage 

weiter unten. 

05.02.2016 Ist eine Partnerschaftsvereinbarung 

notwendigerweise auch mit finanziel-

len Ressourcen verbunden? 

Eine Partnerschaftsvereinbarung kann 

auch andere Ressourcen beinhalten, 

beispielsweise die Einbindung in be-

stehende Netzwerke, Mitwirkung bei 

der Öffentlichkeitsarbeit oder Evaluie-

rung. 

 

 


